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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herr Yordan Aleksandrov, wohnhaft: „unbekannt“ liegt beim Fach-
bereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 19.09.2024, Aktenzeichen 
55/712A – 62857 – 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 19.09.2024                              Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herr Zoran Zlatanovski, wohnhaft: „unbekannt“ liegt beim Fach-
bereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 19.09.2024, Aktenzeichen 
55/712A – 62774 – 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 19.09.2024                           Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herr Milan Ametovic, wohnhaft: „unbekannt“ liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 23.09.2024, Aktenzeichen 
55/712A – 61764/61766/63704/61763/67165 – 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 23.09.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Maynur Öztürk, wohnhaft: „unbekannt“ liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 23.09.2024, Aktenzeichen 
55/712A – 55303 – 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 23.09.2024                           Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Frau Rim Najjar, wohnhaft: „unbekannt“ liegt beim Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, Berliner Platz 22 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Inverzugsetzung der Stadt Hagen vom 26.09.2024, Aktenzeichen 
55/712A – 64684/64685/64685 – 
 

Das Schriftstück kann bei Frau Stoltmann in Zimmer D.316, Telefon 
02331 207 2806, nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 
Anmeldung, in Empfang genommen werden. 
 

Dieses Schriftstück gilt nach §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, von der 
Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
zwei Wochen verstrichen sind.  
 

Hagen, 26.09.2024                           Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Verschiebung der Abfuhr von Restmüll und Altpapier - Tag der 
deutschen Einheit 
 

Wegen des Feiertages am 03. Oktober 2024 (Tag der deutschen Einheit) 
verschieben sich die Restmüllabfuhr und die Leerung der Alt-
papiertonnen 
 

von Donnerstag, 03. Oktober     auf Freitag, 04. Oktober 
von Freitag, 04. Oktober     auf Samstag, 05. Oktober 
 

Hagen, 19.09.2024            Lindemann                i. V. Würpel 
                                          (Geschäftsführer)       (Stellv. Bereichsleiter) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 2/24 (717) Turnhalle Marienhospital – Verfahren 
nach § 13a BauGB 
hier: 
a) Einleitung des Verfahrens 
b) Verzicht auf die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behörden-

beteiligung 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 

http://www.hagen.de/
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Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.09.2024 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

a) Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einleitung des Bebau-
ungsplanverfahrens Nr. 2/24 (717) Turnhalle Marienhospital – 
Verfahren nach § 13a BauGB gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13a 
BauGB in der zurzeit gültigen Fassung. 

 

b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB und von der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 
1 BauGB abzusehen.  

 

Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 2/24 (717) Turnhalle 
Marienhospital – Verfahren nach § 13a BauGB liegt im Stadtbezirk Mitte, 
in der Gemarkung Hagen, in der Flur 33, Gemarkung Hagen umfasst das 
Plangebiet die Flurstücke 106, 382, 511, 512, 513, 514, 515 und 516. 
 

Im Norden wird das Plangebiet durch die Bergstraße und den gegen-
überliegenden Gebäudekomplex des ehemaligen Marienhospitals, im 
Osten durch ein Wohngebäude für Handel und Dienstleistungen, im 
Süden durch die Straße Bergischer Ring und im Westen durch die 
angrenzende Wohnbebauung eingegrenzt. 
 

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Lage-
plan zu entnehmen. Dieser Lageplan im Maßstab 1:500 ist Bestandteil 
des Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt 
Im nächsten Schritt ist die Veröffentlichung des Bebauungsplan-
entwurfes im Internet und die öffentliche Auslegung vorgesehen. Parallel 
dazu erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB wird ferner hiermit öffentlich 
bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan Nr. 2/24 (717) Turnhalle 

Marienhospital in diesem beschleunigten Verfahren ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird und die  

 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung in der Zeit 
 

vom 30.09.2024 bis einschließlich 14.10.2024 
 

beim Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, 
Historisches Rathaus (Bauteil D), Flurbereich 1. Obergeschoss, 
Rathausstraße 11, 58095 Hagen während der Dienststunden (montags 
bis donnerstags von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 08:30 Uhr 
bis 12:00 Uhr) erfolgt.  
 

Termine können unter der Telefonnummer: 02331 207-3498 oder E-Mail-
Adresse: larissa.melnychuk@stadt-hagen.de vereinbart werden. 
 

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Unterlagen im Internet unter 
folgendem Link einzusehen: https://www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903 
(www.hagen.de / Hagen A-Z / B / Bebauungspläne im Verfahren). 
 

Stellungnahmen können während der Unterrichtung elektronisch 
übermittelt, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg unter oben 
genannten Kontaktmöglichkeiten abgegeben werden.  
 

– Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Hagen, 23.09.2024                                Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 3/23 (715) Sonderstandort Berliner Straße - 
Verfahren nach § 13 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 2a BauGB 
hier: Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfs im Internet / 

öffentliche Auslegung 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 

http://www.hagen.de/
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Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.09.2024 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten 
und zu diesem Beschluss gehörenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
3/23 (715) Sonderstandort Berliner Straße – Verfahren nach § 13 BauGB 
und beauftragt die Verwaltung, den Plan einschließlich der Begründung 
vom 05.08.2024 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats 
im Internet zu veröffentlichen und öffentlich auszulegen. Die Begründung 
vom 05.08.2024 wird gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dem Bebauungsplan 
beigefügt und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift.  
 

Im Norden wird das Plangebiet durch den großflächigen Polster-
möbeldiscounter PODI und großflächige Transportunternehmen der 
Deutschen Bahn, im Osten durch gewerbliche Nutzungen, im Süden 
durch die Eisenbahnlinie und im Westen durch gewerbliche Nutzungen 
des Automobilsektors eingegrenzt.  
 

Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3/23 (715) – Verfahren 
nach § 13 BauGB liegt im Stadtbezirk Haspe und teilweise im Stadtbezirk 
Mitte, in der Gemarkung Haspe und Hagen. In der Flur 11, Gemarkung 
Haspe, umfasst das Plangebiet Teile des Flurstücks 65 sowie das 
Flurstück 80. In der Flur 12, Gemarkung Haspe, umfasst das Plangebiet 
die Flurstücke 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 48, 49, 50, 51 und in der Flur 23, in der Gemarkung Hagen, die 
Flurstücke 1, Teile des Flurstücks 2, 266, Teile des Flurstücks 479 sowie 
Teile des Flurstücks 522. 
 

Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebau-
ungsplanentwurf zu entnehmen. Der Bebauungsplanentwurf im Maßstab 
1:500 ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt 
 

Die Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfes im Internet und die 
öffentliche Auslegung sollen nach dem Ratsbeschluss durchgeführt 
werden. Parallel dazu erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Veröffentlichung im Internet 
 

des Bebauungsplanentwurfes Nr. 3/23 (715) Sonderstandort Berliner 
Straße - Verfahren nach § 13 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 2a BauGB mit 
Begründung vom 05.08.2024. 
 

Der Bebauungsplanentwurf wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit 
Begründung in der Zeit  
 

vom 30.09.2024 bis einschließlich 31.10.2024 
 

im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: 
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-61-0903 (www.hagen.de / Hagen A-Z 
/ B / Bebauungspläne im Verfahren). 
 

Die oben genannten Unterlagen werden in diesem Zeitraum beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Historisches 
Rathaus (Bauteil D), Flurbereich 1. Obergeschoss, Rathausstraße 11, 
58095 Hagen während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 
08:30 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr) 
zusätzlich öffentlich ausgelegt. 
 

Termine können unter der Telefonnummer: 02331 207-3498 oder E-Mail-
Adresse: larissa.melnychuk@stadt-hagen.de vereinbart werden. 
 

Stellungnahmen können während der Veröffentlichungsfrist elektronisch 
übermittelt, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg unter oben 
genannten Kontaktmöglichkeiten abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB 
wird in diesem vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB abgesehen.  
 

– Die Veröffentlichung im Internet wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. – 
 

Hagen, 23.09.2024                     Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Bekanntgabe von Ratsbeschlüssen – Ratssitzung vom 19.09.2024 
 

Aufgrund des § 24 der Hauptsatzung der Stadt Hagen werden die vom 
Rat der Stadt Hagen am 19.09.2024 in öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse ab 30.09.2024 für die Dauer von 14 Tagen im Rathaus I, 
Haupteingang, Rathausstraße 11, sowie in den Dienstgebäuden der 
Bezirksverwaltungsstellen Boele, Schwerter Straße 168, Hohenlimburg, 
Freiheitstraße 3 und Haspe, Kölner Straße 1, öffentlich ausgehängt und 
im Internet unter http://www.hagen.de veröffentlicht. 
 

Hagen, 23.09.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 4/24 (719) Gesamtschule Dünningsbruch 
hier: Einleitung des Verfahrens 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.09.2024 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einleitung des Bebauungs-
planverfahrens Nr. 4/24 (719) Gesamtschule Dünningsbruch gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung. 
 

Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4/24 (719) Gesamtschule 
Dünningsbruch liegt im Stadtbezirk Mitte, in der Gemarkung 
Eppenhausen, in der Flur 2 und umfasst die Flurstücke 95, 103, 105, 106, 
107, 108, 658 und 659. Im Norden wird das Plangebiet durch die 
Berchumer Straße, im Osten durch Waldfläche, im Süden durch 
Gehölzbestand und im Westen durch Wohnbebauung an der Feithstraße 
begrenzt.  

http://www.hagen.de/
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Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten 
Lageplan zu entnehmen. Dieser Lageplan im Maßstab 1:1000 ist 
Bestandteil des Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt 
 

Als nächster Verfahrensschritt erfolgt die frühzeitige Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Hagen, 23.09.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Teiländerung des Flächennutzungsplans Nr. 118 – Kita- und 
Schulstandort Ischeland – 
hier: Einleitung des Verfahrens 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.09.2024 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einleitung der Teiländerung Nr. 
118 - Kita- und Schulstandort Ischeland - zum Flächennutzungsplan der 
Stadt Hagen nach § 1 Abs. 8 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung. 
 

Geltungsbereich 
 

Das Plangebiet der Teiländerung des Flächennutzungsplans Nr. 118 - 
Kita- und Schulstandort Ischeland - liegt im Stadtbezirk Mitte nördlich der 
Humpertstraße zwischen dem Ischelandstadion und der Kleingarten-
anlage Hagen-Höing. Sein Geltungsbereich befindet sich in der 
Gemarkung Hagen, Flur 1 und umfasst das Flurstück 616 mit der 
aufgegebenen Reithalle und dem ehemaligen Reitplatz sowie Teile der 
auf dem Flurstück 917 verlaufenden Humpertstraße mit Parkplatz und 

Verbindungsweg zur Stadionstraße. Die genaue Abgrenzung ist dem im 
Sitzungssaal ausgehängten Lageplan zu entnehmen. Dieser Lageplan 
im Maßstab 1 : 1000 ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

Nächster Verfahrensschritt ist die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Hagen, 23.09.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bebauungsplan Nr. 5/24 (720) Kita- und Schulstandort Ischeland 
hier: Einleitung des Verfahrens 
 

Die Lage und der Geltungsbereich sind aus dem folgenden Karten-
ausschnitt zu entnehmen: 
 

 
 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.09.2024 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einleitung des Bebauungs-
planverfahrens Nr. 5/24 (720) Kita- und Schulstandort Ischeland gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung.  
 

Geltungsbereich  
 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 5/24 (720) Kita- und 
Schulstandort Ischeland liegt im Stadtbezirk Mitte nördlich der 
Humpertstraße zwischen dem Ischelandstadion und der Kleingarten-
anlage Hagen-Höing. Sein Geltungsbereich befindet sich in der 
Gemarkung Hagen, Flur 1 und umfasst das Flurstück 616 mit der 
aufgegebenen Reithalle und dem ehemaligen Reitplatz sowie Teile der 
auf dem Flurstück 917 verlaufenden Humpertstraße mit Parkplatz und 
Verbindungsweg zur Stadionstraße. Die genaue Abgrenzung ist dem im 

http://www.hagen.de/
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Sitzungssaal ausgehängten Lageplan zu entnehmen. Dieser Lageplan 
im Maßstab 1 : 1000 ist Bestandteil des Beschlusses.  
 

Nächster Verfahrensschritt ist die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange. 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Hagen, 23.09.2024                            Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
Aktuelle Ausschreibungen auf dem Vergabesatellit Metropole Ruhr 
(http://www.vergabe.metropoleruhr.de) 
                                                                                                         
 

Bewachung des Komplexes Flüchtlingsunterkunft für die Stadt 
Hagen 

Typ: VgV Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 24.10.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - FB15- 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRY1VC26TG3 
 

Bewachung eines Hostels als Flüchtlingsunterkunft für die Stadt 
Hagen 

Typ: VgV Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 15.10.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - FB15- 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRY1VE08BVD 
 

Neubau Zweigstelle GS Goldberg, Franzstr. 75, 58091 Hagen, 
Holz-Alu-Verbundfenster und -türen 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 15.10.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - FB15- 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6Y1VC1LFQH 
 

Transporter / Kastenwagen 

Typ: UVgO Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 08.10.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - FB15- 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRY1P299ZCC 
 

3x Mannschaftstransportfahrzeug Fahrgestell, Ausbau und 
Beladung 

Typ: UVgO Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 30.09.2024 

Ausschreibende Stelle:Stadt Hagen - FB15- 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRY1PJZBTHZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilsperrung des Ruhrtalradweges am Seebad Hengstey 
 
23. September 2024 – Fortsetzung der Bauarbeiten am Südufer 
Hengstey: Um die Steganlage fertigzustellen, die zukünftig das 
Strandhaus mit dem Uferbereich verbinden wird, sperrt die Stadt Hagen 
von Montag, 7. Oktober, bis einschließlich Mittwoch, 30. Oktober, im 
Bereich des Seebades Hengstey einen Teil der Strecke des 
Ruhrtalradweges. Die Strandbar „Salitos Beach“ ist während der 
Bauarbeiten geschlossen. Eine Umleitung erfolgt über die Seestraße und 
ist entsprechend ausgeschildert. Die Stadt Hagen bittet für die damit 
verbundenen Einschränkungen um Verständnis. 
 
Verwaltung am 4. Oktober geschlossen 
 
23. September 2024 – Die Hagener Stadtverwaltung bleibt nach dem Tag 
der Deutschen Einheit am Freitag, 4. Oktober, geschlossen. Das gilt auch 
für die Öffnungszeiten des Zentralen Bürgeramtes am Samstag, 5. 
Oktober. Die Stadtbücherei auf der Springe sowie die Stadtteil-
büchereien Haspe, Kölner Straße 1, und Hohenlimburg, Stennertstraße 
6-8, sind wie gewohnt geöffnet. 
 

Wer eine Dienstleistung der Stadt Hagen benötigt oder in Anspruch 
nehmen möchte, wird daher gebeten, den Behördengang entsprechend 
zu planen. Ab Montag, 7. Oktober, stehen die Dienstleistungen der 
Stadtverwaltung wieder zur Verfügung. Der Zutritt zu städtischen 
Gebäuden ist für Bürgerinnen und Bürger ohne Einschränkungen 
möglich. An der vorherigen Terminabsprache per E-Mail, Telefon oder 
über die Online-Terminbuchung mit dem entsprechenden Fachbereich 
oder Amt hält die Stadt Hagen aufgrund der positiven Erfahrungen 
weiterhin fest, um Wartezeiten weitgehend zu vermeiden. Eine 
Bearbeitung von Anliegen ohne vorherige Terminvereinbarung kann 
nicht durchgängig sichergestellt werden. Durch die Schließung werden 
Einsparmöglichkeiten unter anderem bei den Personalkosten realisiert. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung müssen Urlaub 
beziehungsweise Gleitzeitguthaben abbauen, welches die bilanziell 
vorzunehmenden Rückstellungen verringert. 
 

Der Telefonservice „hagen direkt“ (02331/207-5000) ist nicht besetzt. 
Über eine Bandansage wird aber auf die bestehenden Not- und 
Rufbereitschaftsdienste hingewiesen. 
 

http://www.hagen.de/
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/
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